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NÄCHSTE TERMINE

• Zweiwöchentlicher Austausch mit 

Taskforce und brain-SCC und allen 

unteren Bauaufsichtsbehörden

IT-SICHERHEIT & DATENSCHUTZ

Von Mecklenburg-Vorpommern wurden die aktuellen Datenschutzdokumente zu einem Paket 

zusammengestellt sowie dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales und den unteren 

Bauaufsichtsbehörden zur Verfügung gestellt.

STATUSBERICHT September 2024

ALLGEMEIN

Der Online-Dienst ist eine Fokusleistung des

Bundes sowie eine OZG-Booster-Leistung.

In Sachsen-Anhalt ist geplant, im Jahr 2024

mit allen Kommunen in den produktiven

Betrieb zu starten.

Die Projektumsetzung wird über das OZG-

Referat des Ministeriums für Infrastruktur und
Digitales gesteuert.

KONTAKT
ozg@sachsen-anhalt.de

NÄCHSTE SCHRITTE
• Erprobung der Kommunikationsstrecke

vom Online-Dienst bis zu Fachverfahren

in einzelnen Pilotkommunen.

• Begleitung weiterer Produktivsetzungen

der Digitalen Baugenehmigung ohne

Fachverfahrensschnittstelle

WEITERE INFORMATIONEN

• Link zur OZG-IP
(Anmeldung erforderlich)

• Link zum EfA-Marktplatz

• FIM Informationen

(Anmeldung erforderlich)

Dienst verfügbar
Rollout geplant

Mitnutzung bekundet

MITNUTZENDE KOMMUNEN
(Landkreise, kreisfreie Städte Gemeinden)

LK MSH

MD

LK Altmarkkreis 

Salzwedel

LK Harz

LK Saalekreis

LK SLK LK Wittenberg

LK Stendal

LK JL

LK ABI

LK BLK

HAL

DE

LK Börde

Pilotkommune

Fachverfahren

NEUE ENTWICKLUNGEN

Die Digitale Baugenehmigung wurde nun bereits von vier Kommunen in den produktiven Betrieb 

genommen. Weitere Kommunen prüfen die Möglichkeit eines ähnlichen Vorgehens.

Der Kommunikationstest des Online-Dienstes für die Schnittstelle zu den Fachverfahren wurde 

erfolgreich durchgeführt. Aktuell werden Tests mit ausgewählten Pilotkommunen und

ausgewählten Fachverfahrensherstellern durchgeführt.

STATUS

Die Vorgangsräume des Online-Dienstes mit Antragsstrecken aus dem Bauvorhaben sind 

eingerichtet, fachlich getestet und abgenommen worden. Vorgangsräume auf der produktiven 

Umgebung wurden für alle unteren Bauaufsichtsbehörden eingerichtet. Einzelne unter 

Bauaufsichtsbehörden haben dies genutzt, um mehrere Antragsstrecken bereits ohne 

Schnittstelle zum Fachverfahren für die Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen.

ORGANISATORISCHES

Ein regelmäßiger zweiwöchentlicher 

Austausch zwischen dem umsetzenden Land 

(durch die Taskforce Digitaler Bauantrag), den 

Pilotkommunen und dem Online-Dienst 

Entwickler (brain-SCC) findet statt. Zusätzlich 

finden wöchentliche Austauschtermine 

zwischen Fachverfahrensherstellern, brain-

SCC und Pilotkommunen statt.

RECHTLICHES

Die FIT-Store-Verträge zur Nachnutzung der 

Leistungen über den Online-Dienst wurden 

gezeichnet. 

Die Elektronische Bauverfahrensverordnung 

(EBauVO) wurde veröffentlicht und ist seit 

27.04.2023 gültig.

FINANZIELLES

Das Land Sachsen-Anhalt stellt den unteren 

Bauaufsichtsbehörden den Online-Dienst zur 

Nachnutzung kostenfrei bis 2026 zur Verfüg-

ung und übernimmt die Anbindungskosten. 

Die Übernahme der Kosten für die 

Fachverfahrensertüchtigungen befindet sich 

gegenwärtig in Abstimmung. 

TECHNISCHES

Die Fachverfahrensanbindung des Online-

Dienstes an die unteren Bauaufsichts-

behörden ist vorgesehen. Hierzu arbeiten 

aktuell die Fachverfahrenshersteller und der 

Online-Dienst Entwickler (brain-SCC) an der 

Umsetzung der XBau-Schnittstelle.

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/detail?id=103913&nav=RegKO_RO&tb=projectdetails&pager
https://mp.govdigital.de/c/article-search+area_order+wf_service+17f6a29cd0d-007aacf1378-2+182ab86d470-0002d5e681a-2+porigin_1l0jo%3Dlvwiqeme%26articleId%3D%252218c3e378e6d-0000b43-10000-3%2522%26s%3Darticle-details%2528articleId%2529?_LI=18F538FCD00Z0000306040DZ10000Z3
https://fimportal.de/

